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Lindner. Tierdrztl. Rdsch. 1930. 645. — Hirsch. Miinch. med. Wschr.
1929. 1715. — Hoéfer. Klin. Wschr. 1929, 1249. — Hofhauser. Ztrbl.
Chir. 1929. Nr. 50. — Jhrbrcht. Vet. med. 1925—1930. — Kaufmann.
Tierarztl. Rdsch. 1931. 94. — Kohler. Tierarztl. Rdsch. 1931. Nr. 23. —
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Wschr. 1930. Nr. 39. — Lindner. Tierarztl. Rdsch. 1930. 448. — Lind-
ner, Tierdrztl. Rdsch. 1930. 481. — Lipschitz und Laubender.
Klin. Wschr. 1929, 1438. — Lobmayer. Med. Klin. 1930. Nr. 16. —
Makai. Ztrbl. Chir. 1930. Nr. 30. — Pedotti. Schweiz. med. Wschr.
1930. 1059. — Quarella. Minerva medica 1929. Nr. 49. — Quarella.
Minerva medica 1930. Nr. 36. — Reist. Schweiz. med. Wsehr. 1930. 670.
— Richter. Dtsch. med. Wschr. 1930. Nr. 7. — Riggenbach. Schweiz.
med. Wschr. 1930. 560. — Ritter. Schweiz. med. Wschr. 1929. 706. —
Rosenstein. Dtsch. med. Wschr. 1929. Nr.48. — Riiedi. Schweiz. med.
Wschr., 1930. 64. — Schérer. Schweiz. med. Wschr. 1929. 1114. —
Scheitz. Der Chirurg. 1930. Heft 1. — Schilling. Med. Klin. 1930.
Nr. 18. — Schwarz. Dtsch. med. Wsehr. 1930, Nr. 13. — Seemen v.
Ztrbl. Chir. 1929. Nr. 31. — Siebner. Der Chirurg. 1929. Heft 24. —
Steinbriick. Ztribl. Chir. 1930. Nr. 5. — Strebel. Schweiz. med. Wschr.
1930. 1164. — Wachtel. Ztrbl. Gynak. 1929. Nr. 44. — W.yssmann.
Schweiz. Arch. Trhlkde. 1930. 82. — Zeidler. Wien. klin. Wschr. 1930.
Nr. 5. — Ziegner. Ztrbl. Chir. 1929. Nr. 44.

Was versteht man unter Garantie fiir Trichtigkeit im
Handel mit Vieh?

Von Dr. R. Hunziker, Tierarzt in Frutigen.

Trotz der grossen Bedeutung, welche die gerichtliche Tier-
medizin fiir uns Tierdrzte besitzt, ist es zu bedauern, dass in
unserm Fachorgane so wenig iiber dieses wichtige Gebiet ge-
sprochen wird. Gerade die Juristen beklagen sich iiber unsere
sehr oft zweideutige Begutachtung der gleichen tierarztlichen
Frage, die sogar zu ganz unerwarteten und jedem Rechtsgefiihl
widersprechenden gerichtlichen Urteilen Veranlassung geben
konnen. (Vide Schweiz. Archiv, Bd. LV, 2. Heft.)

So einfach die Beantwortung der gestellten Frage auf den
ersten Blick zu sein scheint, stésst man doch bei den Kollegen
auf zwei ganz entgegengesetzte Ansichten, denen beiden nicht
jede Berechtigung abzusprechen ist und die ich deshalb hier zur
freien und hoffentlich recht erspriesslichen Diskussion bringen
mochte. Die eine Beurteilung ist folgende:

Bei der Garantie fiir Trachtigkeit sichert der Verkaufer dem
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Kaufer eine Eigenschaft des Kaufsobjektes zu, die den Wert des-
selben bedeutend erhéht. Bei einem tréachtigen Rinde ist diese
Wertvermehrung aber nur dann vorhanden, wenn die Frucht
lebensfahig ist und man daher auf eine spitere Verwendung des
gekauften Tieres als Nutztier abstellen darf. Dementsprechend
wird der Verkdufer nicht nur einen hohern Preis fiir das be-
treffende Tier verlangen, sondern denselben auch sicher erhalten,
weil der Kéaufer seinerseits mit einer lebenden Frucht rechnet;
denn sonst fallen die normal erwarteten Voraussetzungen voll-
stindig dahin. Bei einem trachtigen Rinde mit toter Frucht fehlt
die physiologische und fiir ein spéateres Nutztier absolut not-
wendige Vorbereitungsperiode meist vollstindig, das betreffende
Tier tragt oft die tote Frucht noch weit tiber die normale Trich-
tigkeitszeit hinaus und wird tberhaupt nicht mehr als den
Schlachtwert reprasentieren Es ist daher auch nicht richtig,
wenn ein Kéufer fir ein solches minderwertiges Tier einen
héhern als den Schlachtwert bezahlen muss. Wird nun aber bei
der Zusicherung der Tréchtigkeit eine lebende Frucht ange-
nommen, so erstreckt sich diese Garantie nur bis zum Kaufs-
abschluss oder nach persénlicher Abmachung bis zur Ubergabe
des verkauften Tieres, biirgt also unter keinen Umstinden we-
der fiir eine normale Geburt noch fiir ein lebendes Kalb bei der
Geburt. Fir Schaden, die nach dem Kaufsabschlusse entstehen,
haftet der Verk&ufer nur dann, wenn nachgewiesen wird, dass
der Schaden schon vor dem Verkaufe oder der Ubergabe vor-
handen war.

Was nun dié zweite Auslegung der vorliegenden Frage anbe-
trifft, so glauben viele, dem Gesetze sei Geniige geleistet, wenn
nur eine Frucht vorhanden sei, sei dieselbe lebend oder tot. Die
Vertreter dieser Auffassung machen némlich geltend, es sei in
vielen Fillen dem Verkiufer zu viel zugemutet, wenn er sogar
fiir ein lebendes Kalb garantieren miisse, weil Tiere sehr oft eine
normale Triachtigkeit vortduschen und trotzdem nicht trachtig
sind, wie zum Beispiel bei Pyometra, die sehr oft mit normaler
Trachtigkeit verwechselt wird und bei der der Verkdufer im
Guten und Treuen zu handeln glaubt und die gewiinschte schrift-
liche Wahrschaft fiir Trachtigkeit gibt. Fir die Rechtsprechung
wire diese Auslegung die denkbar einfachste, da sie sich nur auf
die An- oder Abwesenheit.einer Frucht, ob lebend oder tot, zu
stiitzen braucht.

Beide Beurteilungen haben ihre Vor- aber auch ihre Nach-
teile. Bei der ersten Auslegung, die also zur Zeit des Kaufs-
abschlusses ein lebendes Kalb verlangt, liegt im Prozessfalle der
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wunde Punkt in der Bestimmung des Alters des abgestandenen
Fotus; denn der Richter muss genau wissen, wann der Tod ein-
getreten ist, ob schon vor dem Verkaufe oder erst nachher. Das
Alter kann aber nur approximativ festgestellt werden und Diffe-
renzen von vierzehn Tagen bis drei Wochen sind nicht ausge-
schlossen, so dass man mit Recht fragen darf, wie ein Richter zu
urteilen hitte, wenn der Tod ungefihr zur Zeit des Kaufs-
abschlusses erfolgte.

Ein weiterer Ubelstand besteht darin, dass man zur Bestim-
mung des Alters der abgestandenen Frucht entweder einen kiinst-
lichen Abortus herbeifiithren oder das Muttertier schlachten muss.

Beriicksichtigen wir dagegen die zweite Beurteilung, bei der
es nur auf die An- oder Abwesenheit einer Frucht ankommt, sei
dieselbe lebendig oder tot, so spncht dagegen die Tatsache, dass
in diesem Falle dem Schwindel im Viehhandel Tiir und Tor ge-
offnet sind, weil es dann gestattet wére, ein Rind mit einem ab-
gestandenen Fo6tus jederzeit als triachtig und vollwertig zu ver-
dussern, ohne dass der Verkidufer gerichtlich belangt werden
kann. Eine Frucht ist da, und mehr wird vom Gesetze nicht ver-
langt und ein Betrug liegt nur vor, wenn dem Verkaufer der vor-
handene Mangel bekannt war, ihn aber verschwiegen hatte.

Welche der beiden Ansichten ist nun die richtige? Dies zu
erfahren, ist der einzige Grund, warum ich diese Frage zur all-
gemeinen Diskussion aufwerfe. Eine E1n1gung liegt in unserm
eigensten Interesse.

Yerschiedenes.

Yeteriniirpolizeiliche Mitteilungen.
Stand der Tierseuchen in der Schweiz im November 1931,

Teisssoinlion Total der verseuchten  Gegeniiber dem Vormonat

u. verddchtigen Gehofte gugenommen  abgenommen
Milzbrand . . . . . . . 8 s w1l 8 —_—
‘Rauschbrand . . . . . . . . .. 31 7 —
Maul- und Klauenseuche . . . . . 4 — 2
Woab ¢ 5 5 v s 5 s « v 5 5 & u — — -
RBotz . s 2 « s s 5 5 & & — —_ e
Stéabchenrotlauf. . . . . . . . . 381 — 101
Schweineseuche u. Schwemepest . . 178 5 —
Raude . & « 5 5 s« s % s s & 15 8 —
Agalaktie der Schafeund Ziegen. . 26 9 —
Gefliigelcholera , . . .. . . . . . 5 2 —
Faulbrut der Bienen . . . i 8 @ 1 — 1
Milbenkrankheit der Blenen s w5 12 —



	Was versteht man unter Garantie für Trächtigkeit im Handel mit Vieh?

